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RS OGH 1980/6/11 3Ob549/80
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.06.1980

Norm

ABGB §1367

ABGB §1501

Rechtssatz

Bei der Bestimmung des § 1367 handelt es sich nicht um eine Verjährungsfrist, innerhalb welcher der Gläubiger sein an

sich zeitlich unbeschränktes Recht geltend machen müßte, sondern um eine unter bestimmten Voraussetzungen

eintretende gesetzliche Befristung des Gläubigerrechtes.

Entscheidungstexte

3 Ob 549/80
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